
Landesarbeitsgemeinschaft  
sektorenübergreifende Qualitätssicherung 
Sachsen-Anhalt (LAG sQS) 
- die Landesgeschäftsstelle - 

 
 
Informationsschreiben zum Verfahren QS WI 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten sie darüber informieren, dass vor dem Hintergrund des Beschlusses des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zur Beendung der Erprobung des Verfahrens WI 
ab 2026 für das Erfassungsjahr 2025 andere Datenlieferfristen gelten sollen. 
 
Die Daten der fallbezogenen QS-Dokumentation für die Quartale 2 bis 4 müssen erst 
im Zeitraum vom 1. bis 28. Februar 2026 als Gesamtlieferung übermittelt werden.  
 
Die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Gesamtlieferung 
der fallbezogenen QS-Dokumentation für das Erfassungsjahr 2025 wird im Plenum am 
18. Dezember 2025 gemeinsam mit den normativen Änderungen zum Verfahren QS 
WI erfolgen. 

 
Es grüßt Sie freundlich 
Das Team der Geschäftsstelle der LAG DeQS Sachsen-Anhalt 

Landesgeschäftsstelle der LAG sQS  
Ärztekammer S-A PSF 1561· 39005 Magdeburg 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Magdeburg, 24.10.2025 

 

  

An alle Leistungserbringer 

 


